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Schluss mit den staatlich geschützten Wuchertarifen bei den Notaren 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, Artikel 52 des Notariatsgesetzes so anzupassen, dass den Nota-
ren die Unterschreitung der heute bestehenden Mindestgebühren jederzeit und ohne Begründung 
gestattet wird. 
Begründung: 
Artikel 52 des Notariatsgesetzes regelt die Bemessung der Entschädigung der notariellen Dienst-
leistungen. 
Studien des Preisüberwachers und Vergleiche mit anderen Kantonen haben in den letzten Jahren 
klar gezeigt, dass Bernerinnen und Berner mit staatlich geschützten überteuerten Notariatstarifen 
belastet werden. 
Die Steigerung der Transaktionspreise auf dem Immobilienmarkt hat zudem dazu beigetragen, dass 
die Notariatstarife bei der Verschreibung von Immobilien in den letzten Jahren unverhältnismässig 
angestiegen sind. Der Regierungsrat selbst schreibt in seiner Antwort im Februar 2013 auf die Moti-
on Nr. 195-2012: 
 «So führt eine Preissteigerung von 15,5 % (Durchschnitt von Einfamilienhäusern, Eigentums-

wohnungen und Mietobjekten abzüglich allgemeiner Teuerung) bei den gängigen Handände-
rungsverträgen (Vertragswerte zwischen Fr. 500 000.- und Fr. 2 Mio.) lediglich zu Mehrgebühren 
von durchschnittlich 9,5 %.» 

Dass es unter diesen Umständen den Notaren bis heute untersagt bleibt, die staatlich geschützte 
Mindestgebühr unterschreiten zu dürfen, ist ein unhaltbarer Zustand. 
Notare, die aufgrund einer effizienten Kostenstruktur in der Lage sind, tiefere Tarife anzubieten, 
sollen die Mindestgebühr ohne Angabe von Gründen jederzeit unterschreiten dürfen. 
Eine Anpassung des Notariatsgesetzes ist deshalb längst überfällig. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motion verlangt die Durchführung einer Revision des Notariatsgesetzes vom 22. November 
2005 (NG) in dem Sinne, dass die Mindestgebühr für die hauptberufliche Tätigkeit der Notarinnen 
und Notare aufgehoben wird. Der Motionär hat einen vergleichbaren Antrag bereits in seiner am 8. 
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Juni 2010 eingereichten Motion gestellt (Ziff. 1 der Motion Nr. 102-2010). In der hier vorliegenden 
Motion wird geltend gemacht, die Notariatsgebühren seien in jüngster Vergangenheit übermässig 
gestiegen. Dies sei eine direkte Folge der stark gestiegenen Immobilienpreise.  
Zu unterscheiden ist bei den bernischen Notariaten immer zwischen der hauptberuflichen und der 
nebenberuflichen Tätigkeit. Von hauptberuflicher Tätigkeit wird vereinfacht dann gesprochen, wenn 
ein Notar oder eine Notarin eine Verurkundung vornimmt und damit im sogenannten Monopolbe-
reich tätig ist, der von keiner anderen Berufsgattung ausgeübt werden kann. Im Rahmen der haupt-
beruflichen Tätigkeit erbringt ein Notar oder eine Notarin eine staatliche Dienstleistung (Verurkun-
dung) und untersteht daher konsequenterweise dem öffentlichen Recht. Aus diesem Grund gibt es 
auch in anderen Kantonen das System des Amtsnotariats. Für die Vornahme der hauptberuflichen 
Tätigkeit hat ein Notariat Anspruch auf Entschädigung in der Form einer Gebühr.  
Demgegenüber wird von nebenberuflicher Tätigkeit gesprochen, wenn ein Notariat in einem Bereich 
tätig ist, der auch anderen Berufsgattungen offen steht (z. B. Anwälte, Treuhänder, Steuerexperten, 
Banken etc.). Dieser Bereich untersteht vollständig dem Privatrecht. Im Rahmen seiner privatrecht-
lichen Tätigkeit hat ein Notariat Anspruch auf Entschädigung in der Form eines Honorars. Das pri-
vatrechtliche Honorar ist im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Notariatsgebühren frei verhan-
delbar. 
Für das rechtliche Verständnis ist entscheidend, dass von Notariatsgebühren immer nur dann die 
Rede ist, wenn ein Klient faktisch eine staatliche Leistung im Monopolbereich abgelten muss. Spe-
ziell ist, dass im System des freiberuflichen Notariats der Staat diese Dienstleistung an Privatperso-
nen, nämlich die freiberuflichen Notarinnen und Notare, delegiert hat. Dies ändert aber am öffent-
lich-rechtlichen, staatlichen Charakter der Notariatsgebühren nichts.  
Die Notariatsgebühren bestehen heute fast ausschliesslich aus Rahmentarifen mit einer Minimal- 
und Maximalgebühr. In den Fällen gemäss Anhang 1 bis 4 zur Verordnung über die Notariatsgebüh-
ren (GebVN; BSG 169.81) ist zudem eine mittlere Gebühr festgelegt. Die Motion zielt darauf ab, die 
Minimalgebühren aufzuheben. Zu dieser Fragestellung hat sich der Grosse Rat bereits mehrfach 
geäussert. 
1. Der Grosse Rat hat am 22. November 2005 nach zwei Lesungen das NG verabschiedet, wel-

ches am 1. Juli 2006 zusammen mit der GebVN in Kraft getreten ist. Schon im Rahmen der Be-
ratungen über das NG wurde ausführlich über die Minimalgebühren debattiert. Ein Antrag in der 
ersten Lesung lautete dahingehend, dass in besonderen Fällen – insbesondere dann, wenn die 
Gebühr dem Aufwand krass widerspricht, weil mehrere gleichartige Geschäfte verurkundet wer-
den oder wenn die Gebühr zu einer unbilligen Härte für die Klientschaft führen würde – ein Ab-
zug zu gewähren sei (siehe Tagblatt des Grossen Rates 2005, S. 827). Dieser Antrag wollte den 
Minimaltarif wenigstens in Ausnahmefällen durchbrechen. Ein weiterer Antrag in der zweiten Le-
sung verlangte, dass die Minimalgebühren im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der rogie-
renden Partei und der Notarin bzw. dem Notar unterschritten werden könnten (siehe Tagblatt des 
Grossen Rates 2005, S. 1206). Beide Anträge wurden vom Grossen Rat klar verworfen. 

2. Bereits die Motion 117-2007 vom 27. März 2007 des gleichen Motionärs verlangte unter ande-
rem die Abschaffung der Mindestgebühr. Entsprechend dem Antrag des Regierungsrates wurde 
diese Motion vom Grossen Rat (unter Namensaufruf) am 5. September 2007 mit 66 zu 40 Stim-
men bei 20 Enthaltungen abgelehnt.  

3. Am 14. September 2011 hat der Grosse Rat die eingangs bereits erwähnte Ziffer 1 der Motion 
102-2010 mit 73:50 Stimmen bei 9 Enthaltungen gemäss dem Antrag des Regierungsrats abge-
lehnt. Dies nota bene nachdem er am selben Tag einen ausführlichen Evaluationsbericht zur To-
talrevision der Notariatsgebühren zur Kenntnis genommen hatte. 

Verfassungsrechtlich ist es nicht ausgeschlossen, die Minimalgebühren aufzuheben. So hat der 
Kanton Aargau in Art. 69 Abs. 4 des kantonalen Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetzes eine 
gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass Klientschaft und Notariat den kantonalen Notariatsta-
rif einvernehmlich unterschreiten können. Jedoch erachtet es der Regierungsrat als störend, wenn 
eine Klientschaft mit grosser Marktmacht gegenüber dem Notariat tiefere (staatliche) Notariatsge-
bühren durchsetzen könnte, währendem die durchschnittliche Klientschaft kaum je von tieferen No-
tariatsgebühren profitieren könnte. Dies mag im Rahmen eines rein privatrechtlichen Dienstleis-
tungsmarkts üblich sein. Im Rahmen eines staatlich geregelten Monopolbereichs, der von einem 
zahlreichen Publikum benutzt werden muss, ist diese Konsequenz nicht erwünscht. 
Der Motionär geht zudem offenbar irrtümlich davon aus, dass der fehlende Verhandlungsspielraum 
bei Notariatsgebühren einseitig die Notariate schütze. In der Notariatspraxis kommt es jedoch ab 
und zu vor, dass im Rahmen einer notariellen Verurkundung eine Klientschaft mit Unterzeichnung 
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eines Dokuments auch gerade die Abrechnung des Notariats genehmigt. Im Rahmen einer völlig 
frei verhandelbaren Gebührenvereinbarung müsste nun die Klientschaft darauf behaftet werden und 
sie könnte nur noch unter den sehr restriktiven Voraussetzungen der privatrechtlichen Willensmän-
gel (bspw. Irrtum gemäss Art. 23 ff. OR) eine gerichtliche Überprüfung verlangen. Im heutigen ber-
nischen Notariatsrecht wäre jedoch eine allfällige Gebührenvereinbarung unbeachtlich. Gestützt auf 
ein Gesuch um amtliche Überprüfung der Notariatsgebühren gemäss Art. 56 NG könnte die JGK als 
Aufsichtsbehörde und oberinstanzlich eventuell das Verwaltungsgericht die in Rechnung gestellten 
Notariatsgebühren frei überprüfen.  
Aus diesen Überlegungen kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass die Aufhebung der Mini-
malgebühren nicht angezeigt ist. Zu würdigen ist dabei insbesondere auch, dass der Grosse Rat die 
Aufhebung der Minimalgebühren bis anhin stets konsequent abgelehnt hat. Als isolierte Massnah-
me ist diese auch nicht im Interesse des Notariatspublikums. Der Regierungsrat ist jedoch bereit, 
eine allfällige Anpassung der Minimalgebühren in einem grösseren Gesamtkontext zu prüfen. Dies 
müsste jedoch im Rahmen einer Gesamtschau, d. h. einer Revision des Notariatsgesetzes, ge-
schehen, damit die unterschiedlichen Einflussfaktoren angemessen berücksichtigt werden können. 
Zusammen mit der Motion Brönnimann (Mittelhäusern, glp) M 138-2015, welche der Regierungsrat 
gleichzeitig beantwortet und zu Annahme als Postulat empfiehlt, kann eine solche Prüfung des An-
liegens des Motionärs sinnvoll sein. 
Aus den vorgängig erwähnten Gründen beantragt der Regierungsrat daher Annahme als Postulat. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
Gemeinsame Beratung mit Geschäft 2015.RRGR.521 
 
Präsident. Wir haben zu Beginn der Session beschlossen, diese beiden Geschäfte gemeinsam zu 
beraten.  
 
Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Die Beratung dieses Themas ist schon fast ein Ever-
green. Aber man braucht kein Prophet zu sein um zu sagen: Solange sich der Grosse Rat nicht auf 
eine Strukturreform im Bereich Notariatswesen einlässt, wird das wohl so bleiben. Wenn ich die 
Antwort des Regierungsrats richtig gelesen habe, sagt er mehr oder weniger, inhaltlich hätte ich 
recht, aber das Timing sei falsch. Es würde mich interessieren und vielleicht kann Herr Regierungs-
rat Neuhaus dann noch etwas dazu sagen, wie viel Zeit er, beziehungsweise sein Notariatsinspek-
tor, braucht. Ich weise einfach auf Folgendes hin: Wenn man im Fussball auf Zeit spielt, bekommt 
man die gelbe Karte. Ich kann vielleicht noch damit leben, wenn man mir sagt, dass es zu knapp 
wird, das Anliegen in die kommenden zwei Jahre hineinzudrücken. Aber wenn in der Antwort ein-
fach auf die Bundesgesetzgebung verwiesen wird, riecht das nach auf Zeit spielen. Denn ich sehe 
am Bundeshimmel oder am Bundeshorizont noch nichts, das Richtung Reform geht. Das heisst 
also, dass aus meiner Sicht auf Bundesebene in den kommenden fünf Jahren sicher nichts passiert.  
Ich habe einmal nachgezählt und bin auf 73 Stimmen gekommen, die eine Motion unterstützen 
würden. Sicher, man weiss nicht bei jedem, wie er stimmt. Ich habe einfach bei den Fraktionen 
nachgeschaut. Diese 73 Stimmen reichen nicht, und nun stellt sich die berühmte Frage, ob ich lie-
ber die Motions-Taube auf dem Dach oder den Postulats-Spatz in der Hand haben will. Und dann 
besteht noch das Risiko, dass sich der Spatz wieder in ein Ei zurückverwandelt, und am Ende ist es 
plötzlich ein Kuckucksei. Vielleicht entspringt diesem Kuckucksei in fünf Jahren eine reduzierte Ge-
setzgebung und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, nämlich die Aufhebung der Mindestgebühren, ist 
plötzlich nicht mehr darin enthalten. Deshalb möchte ich von Regierungsrat Neuhaus eine Stellung-
nahme, ob er sich an das politische Tabu heranwagt, wenn der Vorstoss als Postulat angenommen 
wird, oder ob am Schluss alles bernisch bleibt wie immer. 
Ich erhielt auf diese Motion Reaktionen, auch von Notaren. Das höchste Kompliment, das ich erhal-
ten habe, lautete: Diese Motion sei jetzt wirklich einmal gefährlich, sie könnte tatsächlich angenom-
men werden, und zwar, weil sie ausgewogen sei. Ich habe mich bemüht, habe mir Zeit genommen 
und mich informiert und habe dafür gesorgt, nicht nur die Tarife anzusprechen. Ich gebe es zu, ich 
ziele auch auf die Tarife, doch habe ich mich auch bemüht, alles aufzunehmen, was der Moderni-
sierung des bernischen Notariats dienen würde: Stichwort Notariats-AG; Stichwort Erhöhung der 
Organisationsautonomie. Für mich ist das jetzt alles enthalten. Jetzt ist es an Ihnen, es zu wagen. 
Ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich staune immer wieder und hoffe, ich staune dann einmal 
erfreut. Ich staune immer wieder, dass es sich hier um ein Links-Rechts-Thema handelt. Ich finde 
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immer, dieses Thema habe doch nichts mit Links und Rechts zu tun. Vielleicht täusche ich mich 
diesmal und bin dann am Schluss erfreut. Vorerst halte ich an einer Motion fest, gebe aber bekannt, 
dass ich über eine Wandlung der Ziffer 2 in ein Postulat diskutieren könnte, sofern ich das Signal 
erhalte, dass Ziffer 1 als Motion angenommen wird.  
 
Patrick Bhend, Steffisburg (SP). Würden Sie einem Treuhänder oder einer Unternehmerin oder 
einem Unternehmer einen Stundenansatz von 1955 Franken bezahlen? Und kennen Sie einen 
Kunden, der bereit ist, Ihnen einen Stundenansatz von knapp 2000 Franken zu berappen? Wohl 
kaum. Ganz anders sieht es bei den Berner Notaren aus. Sie machen sich heute strafbar, wenn sie 
nicht einen solchen Tarif verrechnen. Von der FDP bin ich aufgrund meiner Vorstösse auch schon 
als «Trötzeli» bezeichnet worden, weil ich ein Thema aufgreife, über das der Rat bereits mehrmals 
debattiert hat. Ja, es ist effektiv so: Ziel im Jahr 2006 war es ja, die Notariatstarife auf das schweize-
rische Mittel zu senken. Dieses Ziel haben wir klar verfehlt, wie öffentliche Studien des Preisüber-
wachers klar beweisen. Denn diese Studien zeigen auf, dass die Bernerinnen und Berner immer 
noch rund 50 Prozent mehr bezahlen als im schweizerischen Durchschnitt üblich ist. Bei einem 
solch klaren Verdikt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man wird aktiv und behebt 
diese Missstände, oder man wählt eine Strategie, wie dies beim Berner Notariatsverband der Fall ist 
und versucht mit allen Mitteln, die Glaubwürdigkeit solcher Studien in Frage zu stellen. Diese Taktik 
finde ich persönlich nicht nur unehrlich, sondern auch ein bisschen peinlich, denn diese Tarife las-
sen sich sehr wohl und sehr genau vergleichen. Der Preisüberwacher hat dies aus der Optik eines 
Normalbürgers gemacht, der zum Notar geht. Zum Vergleich nahm er viele einzelne Geschäfte, die 
in allen Kantonen ungefähr gleich sind, wie sie nämlich auch bundesrechtlich umschrieben sind. Er 
untersuchte, wie sich das direkt auf das Portemonnaie der Kunden auswirkt. Und jetzt soll mir doch 
noch jemand weismachen, es sei unmöglich, einen solchen Vergleich anzustellen.  
Auch das Argument, die kleinen Geschäfte seien bei den Notaren nicht kostendeckend, kann ich so 
nicht gelten lassen. Ein kleines Beispiel: Nach einem Todesfall in unserer Familie hat der Notar drei 
bereits vorhandene Erbverträge per eingeschriebenem Brief verschickt, was 500 Franken kostete. 
Und dann wird behauptet, das sei nicht kostendeckend.  
Nach den ersten Presseberichten zu meinem Anliegen erhielt ich Post von drei Notaren. Einer lud 
mich zu einem Gespräch ein um mir zu zeigen, dass bei den Tarifen überhaupt kein Spielraum 
mehr bestehe. Interessanterweise haben mir aber auch zwei andere Notare geschrieben, die mir 
gratulierten und mir sagten, das Anliegen sei richtig. Einer der Notare legte mir juristisch dar, dass 
die künstliche Abschottung des Notariats, wie es im Kanton Bern praktiziert wird, im Grundsatz ge-
gen das Binnenmarktgesetz verstösst. Gemäss Binnenmarktgesetz sind sämtliche kantonalen Fä-
higkeitsausweise in der ganzen Schweiz gültig. Heute wird die kantonale Abschottung hauptsäch-
lich mit Qualitätssicherung begründet. Ich zitiere Ihnen, was der erwähnte Notar dazu geschrieben 
hat: «Das von den Berner Notaren immer wieder betonte angeblich hohe Qualitätsniveau ihrer Ve-
rurkundungen hält einer näheren Überprüfung, beziehungsweise einem interkantonalen Vergleich 
jedenfalls nicht Stand. Der Unterschied, den ich selber feststelle, besteht darin, dass Notare anderer 
Kantone ihre Urkunden oft wesentlich kürzer, klarer und zweckgerichteter abfassen». Das schreibt 
also ein Notar.  
Der andere Notar lieferte mir noch stichhaltigere Argumente. Er führte 17 Geschäfte auf und be-
gründete im Detail, welche Tarife angemessen und welche zu hoch sind. Als explizit unsinnig be-
zeichnete er Geschäfte mit dem Rahmentarif und der Abstufung nach Vertragswert. Das ist zum 
Beispiel der Fall bei den Grundpfandrechten, bei Kaufverträgen, bei Stockwerkeigentum – Sie ken-
nen das alles. Eine Fehlkonstruktion seien diese Tarife aus dem Grund, weil keine Korrelation zwi-
schen dem Arbeitsaufwand und dem Vertragswert bestehe. Konkret heisst das, dass eine Ver-
schreibung einer Liegenschaft für 800 000 Franken nicht mehr Arbeit verursacht, als eine Ver-
schreibung für eine Liegenschaft, die nur 300 000 Franken kostet.  
Ein mir bekannter Notar hat mir dann einmal Aufwand und Ertrag von zwei konkreten Geschäften 
berechnet. Beispiel 1 ist ein Kaufvertrag für eine Liegenschaft. Der durchschnittliche Aufwand für 
einen Notar liegt hier bei rund 4,5 Stunden. In rund 90 Prozent der Fälle handelt es sich hier um 
Standardverträge, welche die Notare bestens kennen. Ich kenne sie übrigens unterdessen auch. 
Bei einem Kaufpreis in der Höhe von 200 000 Franken ergibt das bei einer Verrechnung der Mini-
malgebühr einen Stundenlohn in der Höhe von 225 Franken, was durchaus angemessen ist. Auch 
im Rahmen der Maximalgebühr ergibt das 230  Franken, was ebenfalls in Ordnung ist. Ganz anders 
sieht es jedoch bei der Verurkundung eines Schuldbriefes in der Höhe von 1 Mio. Franken aus. Dort 
beträgt der Stundenlohn dann wirklich diese erwähnten 1955 Franken. Dies notabene mit der Ver-
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rechnung der Minimalgebühr. Da soll mir noch jemand sagen, es bestehe kein Bedarf, diese Mini-
malgebühren abzuschaffen. (Der Präsident bittet den Redner, zum Schluss zu kommen.) Als Volks-
vertreter verstehe ich meine Aufgabe so, mich dort einzusetzen, wo ein Missverhältnis besteht, egal 
ob es bereits in der letzten Legislatur behandelt worden ist oder nicht. Deshalb bitte ich Sie, auf 
diese Anliegen einzutreten und jetzt nicht einfach zurückzuschauen und zu sagen, es sei schon mal 
auf dem Tisch gelegen, sondern echte Argumente auf den Tisch zu bringen, die dagegen sprechen, 
dieses Thema anzupacken. 
 
Präsident. Als Mitmotionär hat jetzt Herr Grossrat Köpfli das Wort. Gibt es weitere Mitmotionäre, 
die sich äussern möchten? Das ist nicht der Fall. 
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Offensichtlich ist das ein Evergreen. Ich selber erlebe es zum ersten 
Mal, da ich noch nicht so lange Mitglied des Grossen Rates bin. Umso gespannter bin ich auf die 
Debatte. Wenn ich in meinem Umfeld sage, ich sei Mitglied des Grossen Rates, oder früher, ich 
würde in den Grossen Rat wechseln, wurden mir meist nur wenige Anliegen angetragen. Aber ei-
nes, mit dem ich immer wieder konfrontiert wurde, war das Anliegen, endlich etwas gegen die über-
höhten Notariatstarife zu unternehmen. Das sagt jeder, der schon einmal ein Haus gekauft hat oder 
schon einmal mit einer etwas komplexeren, etwas grösseren Erbschaft konfrontiert war.  
Staatlich vorgeschriebene Mindesttarife, so wie man sie im Kanton Bern kennt, sind für mich absolut 
unverständlich. Ich bin auch hinsichtlich des Sinns von Maximaltarifen skeptisch, aber Mindesttarife, 
also dass der Staat Privaten vorschreibt, was sie für eine Dienstleistung, die sie an Bürgerinnen und 
Bürger verkaufen, mindestens verlangen müssen, sind für mich eine Absurdität sondergleichen und 
mit einer liberalen Wirtschaftsordnung schon gar nicht zu vereinbaren. Dadurch wird der Wettbe-
werb weitgehend eliminiert und am Schluss bezahlt der Konsument oder die Konsumentin die Ze-
che. Es ist kein Wunder, dass dieses System vom Preisüberwacher, von der WEKO, aber zum Bei-
spiel auch von der AvenirSuisse – sicher kein linker Thinktank – regelmässig kritisiert wird. Auf die 
geschützte Werkstätte der Notare, und zwar nicht nur im Kanton Bern sondern in der ganzen 
Schweiz, kommen wir noch zu sprechen.  
Oft wird argumentiert, es handle sich hier nicht um einen normalen Markt, denn es sei eine staatlich 
festgeschriebene Dienstleistung, und daher könne man hier den Markt nicht spielen lassen. Ich 
möchte einen Vergleich machen: Im vergangenen Jahr stimmten wir über die Einheitskrankenkasse 
ab. Das KVG schreibt ebenfalls eine fixe Dienstleistung vor, über die heute unter den privaten Kran-
kenkassen ein Wettbewerb besteht. Interessanterweise und zu Recht setzten sich die gleichen Par-
teien, also FDP, BDP und SVP, die sich bisher immer gegen eine Liberalisierung der Notariatstarife 
wehrten, für einen Wettbewerb ein, also gegen eine Einheitskasse und dadurch gegen einen Ein-
heitstarif. Vielmehr soll sich Private bei einer staatlich festgeschriebenen und sogar für alle Leute 
obligatorischen Leistung einem Wettbewerb stellen. Dadurch reduziert sich der Preis für die Kon-
sumentinnen und Konsumenten auf einen möglichst günstigen Preis. Und ich sehe keinen Grund, 
warum dies bei den Notaren nicht auch möglich sein soll. Wenn das ein Schutz sein soll für die 
Konsumenten und Klienten, wie der Regierungsrat argumentiert, verstehe ich die Welt nicht mehr. 
Das ist dann einfach so: Wenn sich einer in einem liberalisierten Markt übers Ohr hauen lässt und 
zu viel bezahlt, ist das sein persönliches Problem. Das ist die Eigenverantwortung. Kaufe ich ein 
Fernsehgerät, das zehnmal mehr kostet als in einem andern Geschäft, kann ich dann auch nicht 
zum Staat gehen und einen tieferen Preis verlangen. Es ist klar, dass auch im Kanton Bern der 
Wettbewerb spielen muss. Es muss niemand zwingend Notar werden. Lassen wir also den Wettbe-
werb spielen. Und wenn es dann tatsächlich so viele Leute gibt, die unter diesen Bedingungen nicht 
mehr Notar sein wollen und aufhören, als Notare zu arbeiten, können wir dann über eine staatliche 
Regulierung diskutieren, aber nicht, bevor wir eine Liberalisierung durchgesetzt haben; am liebsten 
gleich auf nationaler Ebene. Dort ist ein Postulat von meiner Parteikollegin Kathrin Bertschy hängig. 
(Der Präsident bittet den Redner, zum Schluss zu kommen.) Sie wurde erfreulicherweise auch von 
verschiedenen bürgerlichen Nationalräten aus dem Kanton Bern unterschrieben. Ich fordere Sie 
auf, das Notariatswesen endlich einmal zuerst im Kanton Bern und dann schweizweit zu liberalisie-
ren. 
 
Präsident. Wir kommen zu den Fraktionssprechern. 
 
Hubert Klopfenstein, Zweisimmen (FDP). Ich bin nicht Notar, höchstens ein halber Anwalt, aber 
das reicht mir. Ich möchte etwas mehr Sachlichkeit in die Diskussion bringen. Modernisierung, wie 
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es der Vorstoss von Herrn Brönnimann verlangt, klingt immer gut. Aber für die FDP kommt bei die-
sem Vorstoss eine Motion ganz klar nicht in Frage. Zuerst eine Vorbemerkung: Es klingt fast ein 
bisschen lustig; es wird gesagt, das Notariatsgesetz sei ja uralt, uralt, notabene zehn Jahre alt und 
es müsse überholt werden. Es ist aber absurd zu sagen, Gesetze müssten nach zehn Jahren schon 
wieder überprüft werden. Ich erinnere an den Rechtswissenschaftler Eugen Huber, der 1908 das 
Zivilgesetzbuch erarbeitete, das dann 1912 in Kraft gesetzt wurde. Die erste Revision erfolgte 1975, 
also nach 63 Jahren. Das waren halt noch Gesetze. Das Argument dieser zehn Jahre zählt also 
nicht. Sicher kann man ja immer alles und jedes überprüfen. Wir haben ja nichts anderes zu tun. 
Auch können wir dieses alte Gesetz auch wieder überprüfen. Die Überlegungen des Regierungsrats 
sind zum Glück sehr zurückhaltend und vorsichtig formuliert im Sinne von: es sei möglich, das zu 
tun. Unter dieser Prämisse kann eine Mehrheit der bürgerlichen Fraktion einem Postulat, einem 
«Postulätli» zustimmen, aber ohne Präjudiz, was dann dabei herauskommt. Man vergibt sich ja 
noch nichts, denn man kann das ja dann beim Gesetz diskutieren. Wir stimmen hier einem Postulat 
also integral zu. Integral heisst natürlich auch, dass wir Ziffer 2 Buchstabe b, der die Gebühren be-
trifft, als Postulat zustimmen.  
Mit dem zweiten Vorstoss hatten wir mehr Mühe, dem Vorstoss Bhend mit dem Titel «Wucher». 
Das Wort hat uns gestört, das kann natürlich nicht sein, das ist reisserisch. Man kann wirklich nicht 
sagen, die Notare im Kanton Bern seien Wucherer. Das darf ich sagen, weil ich eben nicht Notar 
bin. Das ist klassenkämpferisch, Herr Bhend. Sagen Sie es doch ehrlich: Sie sind gegen das private 
Notariat. Das haben wir schon x Mal diskutiert. Man ist gegen die Privaten, die etwas verdienen 
könnten. Von Seiten von Herrn Bhend wird hier einfach die alte, ewiggestrige rote Leier gesungen, 
untermauert von einer starken Prise des Neides. Dieser Vorstoss trieft vor Neid, Herr Bhend. Des-
halb haben wir Mühe damit, denn so geht es natürlich nicht. Aber eben, wenn ich Ziffer 2 des vo-
rangehenden Vorstosses zustimme, müssen wir diesem Vorstoss hier nolens volens ebenfalls zu-
stimmen. Dies aber eher einer inneren Logik folgend. Aber, Herr Bhend, bilden Sie sich ja nicht ein, 
dass wir diesem Vorstoss auf geistiger Ebene zustimmen. Ich bin ohnehin dagegen, das ist klar, 
aber wir machen das jetzt halt. Wenn Sie ehrlich gewesen wären, hätten Sie diesen Vorstoss ja 
zurückgezogen, denn das ist ja alles im ersten Vorstoss inbegriffen. Aber in diesem Fall hätte ich ja 
nicht so lange polemisieren können.  
 
Blaise Kropf, Bern (Grüne). Es wurde von den Vorrednern bereits zur Genüge dargelegt, dass wir 
hier einen Dauerbrenner verhandeln. Thomas Brönnimann sprach von einem Evergreen, das 
stimmt durchaus. Es liegen nun zwei Vorstösse auf dem Tisch. Der Vorstoss Bhend fokussiert sich 
auf die Tarife, der Vorstoss von Thomas Brönnimann verfolgt einen etwas breiteren Ansatz. Es geht 
um parallele Forderungen nach einer Modernisierung dieses Bereichs und gleichzeitig auch nach 
tieferen Tarifen. Vor dem Hintergrund der Ausrichtung der beiden Vorstösse ist es für die grüne 
Fraktion klar, dass wir den breiter angelegten Vorstoss vorziehen, der verschiedene Aspekte be-
rücksichtigt. Im Grundsatz gehen wir aber mit beiden Motionären einig, dass dieser «geschützte 
Bereich» – ich nenne es jetzt einmal so – des Notariatswesens in verschiedenerlei Hinsicht drin-
gend geöffnet werden sollte. Nicht nur, was die Tarife anbelangt, sondern auch im Hinblick auf die 
Zugänglichkeit zu diesem Berufsfeld. Hier ist es also durchaus an der Zeit, eine entsprechende Re-
vision des Notariatsgesetztes vorzunehmen.  
Auf der andern Seite muss man aber auch eingestehen, dass hier durchaus ein Abklärungsbedarf 
besteht, denn die pfannenfertige Lösung liegt noch nicht auf dem Tisch, sondern muss dann bei der 
konkreten Gesetzgebungsarbeit erarbeitet und austariert werden. Das zeigen ja beide Vorstösse 
auf, insbesondere derjenige von Thomas Brönnimann. In welche Richtung die Reise gehen könnte, 
zeigt der Vorstoss von Thomas Brönnimann auf jeden Fall auf. Angesichts dieser Überlegungen 
könnte für uns das Postulat unter Umständen die angemessenere Vorgehensweise sein. Wenn ich 
aber von einem Postulat spreche, plädiere ich nicht mit der gleichen Absicht dafür, wie dies mein 
Vorredner Hubert Klopfenstein gemacht hat. Es geht bei mir nicht um eine zurückhaltende Zustim-
mung zu einem Postulat, sondern um eine Zustimmung zu einem Postulat, das verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen eröffnen soll. Aber wir sollten hier wirklich endlich ein 
Goal schiessen, damit wir endlich einen Schritt weiterkommen. Wir unterstützen also die beiden 
Vorstösse ohnehin als Postulat. Werden sie nicht gewandelt, unterstützen wir sie selbstverständlich 
auch in Form der Motion.  
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Bisweilen ist es hilfreich, einen Vergleich zu machen, um zu wissen, 
worüber man überhaupt spricht, und um eine Präzisierung zu erreichen. Vor 100 Jahren wurde von 
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Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie publiziert. Die Definition eines Physikers lautet im Duden 
wie folgt: Es ist ein Wissenschaftler, der sich mit dem Themengebiet Physik auseinandersetzt. Nota-
re sind gemäss Duden Juristen, die Beglaubigungen, Beurkundungen und Rechtsgeschäfte vor-
nehmen. Was die beiden Definitionen aber nicht zeigen, ist die Umsetzung im Alltag, sie geben also 
keine Antwort auf die Frage, wie man damit umgehen soll. Es steht bei beiden Begriffen nicht, was 
man daraus ableiten könnte hinsichtlich des Arbeitsmarktes, wie er aufgebaut sein sollte. Und ge-
nau hier ist die Problematik der Notare: Das System ist nicht stringent. Und hier widerspreche ich 
insbesondere dem Vorredner Hubert Klopfenstein: es besteht hier eben kein liberaler Markt, son-
dern vielmehr etwas, das wie ein Salzmonopol daherkommt; ein vom Staat erteiltes Recht zur 
Handlung im Alltag. Das führt in einer liberalen Perspektive aber nicht zu einem Wettbewerb. Ein 
Wettbewerb ist für uns Grünliberale selbstverständlich immanent und wichtig. 
Zudem bin ich davon überzeugt, dass man die ganze Rechtssicherheit, die selbstverständlich in 
diesem Themengebiet relevant ist, noch viel mehr im Privatrecht regeln könnte, anstatt so, wie dies 
heute der Fall ist. Der Begriff Notar leitet sich aus dem lateinischen Wort «notarius» ab, dem soge-
nannten «Geschwindschreiber». Wer dazu fähig ist, ist demzufolge auch konkurrenzfähig. Deshalb 
sehe ich kein Problem, warum man das hier nicht anders handhaben könnte. Wir Grünliberalen 
stimmen selbstverständlich beiden Motionen zu. Wir sehen es zum einen als einen Aspekt des libe-
ralen Marktes. Zum andern wollen wir keine Klientelpolitik betreiben. Wir wollen die Märkte aus ei-
ner liberalen Perspektive betrachten. Und infolgedessen dürfen wir dort Kritik üben, wo wir im Sys-
tem keine Stringenz sehen.  
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Kollege Rudin hat vorhin zitiert. Ich mache das auch, aber ich 
zitiere nur Wikipedia: «Wucher bezeichnet das Angebot einer Leistung zu einer deutlich überhöhten 
Gegenleistung unter Ausnutzung einer Schwächesituation eines Vertragspartners». Ich befand mich 
bei einem Notar noch nie in einer Schwächesituation, vielmehr war ich immer in einer Situation der 
Stärke, entweder konnte ich etwas erben oder etwas kaufen. Sie merken es: Mich stört dieser Titel, 
der Begriff «Wucher», in einem staatlich festgesetzten Bereich enorm. Ich frage Kollege Bhend: Ist 
es auch Wucher, wenn ich in Lauenen bei Gstaad einen Brief mit 85 Rappen frankiere und er bis 
nach Bosco Gurin im Tessin geht? Das ist ziemlich abgelegen und steil – ich war dort schon mit 
dem Velo. Und wenn ich den gleichen Brief mit Adresse Härkingen in Härkingen einwerfe, geht er 
an das Verteilzentrum und ist am gleichen Tag dort. Ist das auch Wucher? Ich meine Nein, es ist 
einfach ein staatlich festgelegter Bereich. Trotzdem: Nach Meinung unserer Fraktion gibt es tat-
sächlich Fälle, in denen der Mindesttarif zumindest störend ist. ich habe auch so etwas erlebt und 
habe selber den Notar ein bisschen angemurrt. Ich kaufte einen Einstallhallenplatz und zwar einen 
genau gleichen, neben dem anderen, den ich vor fünf Jahren gekauft hatte. Der Notar verrechnete 
mir den Mindesttarif, obwohl er eigentlich nichts zu tun hatte, denn er konnte alles vom letzten Mal 
abschreiben. In diesem Sinn sind wir bereit, den Vorstoss als Postulat anzunehmen, zumindest die 
in einem moderaten, eigentlich richtigen oder guten Ton abgefasste Motion von Kollege Brönni-
mann. Es ist richtig, das Notariatsgesetz einmal hervorzuholen, in andern Kantonen zu schauen, 
wie man da vorgeht und entsprechend Anpassungen zu machen. Die EDU-Fraktion unterstützt also 
ein Postulat.  
 
Vania Kohli, Bern (BDP). Die BDP lehnt beide Motionen ab. Sollten sie in ein Postulat gewandelt 
werden, unterscheiden wir wie folgt: Falls die Postulate als Ganzes behandelt werden, werden sie 
von uns heftig bestritten. Falls die Abstimmung ziffernweise erfolgt, werden wir den Ziffern 1 und 2a 
grossmehrheitlich zustimmen. Die BDP-Fraktion ist aber der Meinung, es handle sich dabei um eine 
Bundesaufgabe, insbesondere die Ziffer 2a. Kathrin Bertschy hat, wie wir gehört haben, ein Postulat 
eingereicht und der Bundesrat hat es zur Annahme empfohlen. Deshalb warten wir ab, aber grund-
sätzlich und grossmehrheitlich wird sie von der BDP angenommen. Bei Ziffer 2b, beziehungswiese 
der abgeänderten Form in der Motion Bhend, sind wir gespalten. Sie können selber zählen, wie 
viele einem Postulat zustimmen werden. Diejenigen, die der Forderung nicht zustimmen, sind der 
Meinung, dass auch die Maximalgebühr abgeschafft werden sollte, wenn schon die Mindestgebühr 
abgeschafft wird. Bei Ziffer 2c wird die BDP-Fraktion ein Postulat grossmehrheitlich unterstützen. 
Die Frage sollte vom Regierungsrat im Hinblick auf eine allfällige Revision des Notariatsgesetzes 
überprüft werden. Ebenso erfolgt bei Ziffer 2d grösstmehrheitliche Unterstützung. Kein Verständnis 
hat die BDP-Fraktion aber für die Ziffer 2e. Damit würden Notare bestraft, die eigentlich effizient 
arbeiten und gut organisiert sind. Warum soll einer, der eine Urkunde mit einer alten Hermes-
Schreibmaschine schreibt, mehr erhalten, als einer, der mit Textbausteinen und mit einem moder-
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nen Arbeitsmittel arbeitet? Das sehen wir überhaupt nicht ein, und dem können wir gar nichts ab-
gewinnen.  
 
Peter Siegenthaler, Thun (SP). Wir haben in unserer Fraktion keinen Notar und deshalb verliefen 
die Beratungen bei uns im Gegensatz zu jenen bei meiner Vorrednerin etwas einfacher (Heiterkeit). 
Du musst mir noch erklären, was ihr da alles genau wollt, das konnte ich nicht alles nachvollziehen. 
Noch zum werten Herrn Klopfenstein: Ich bedanke mich bei Ihnen noch ganz herzlich für Ihr sachli-
ches Votum (Heiterkeit). Vor allem versuche ich jetzt noch die Haltung der sozialdemokratischen 
Fraktion wiederzugeben. Sie müssen also jetzt das ewige rote Geleier noch rasch zwei Minuten von 
mir ertragen, wenn Ihnen das recht ist. Ich habe Ihnen ja auch zugehört.  
In der Begründung des Vorstosses von Thomas Brönnimann können wir lesen – und das ist für uns 
ein wichtiger Punkt: «Für notarielle Handlungen ist zukünftig der Zeitaufwand und die benötigte 
Qualifikation zur Erledigung des Geschäftes verstärkt zu berücksichtigen». Wie man hier dagegen 
sein kann oder dass man hier Einwände machen kann, können wir in der SP-Fraktion nicht nach-
vollziehen. Wir stimmen – auch wenn das die Wiederkehr aller Dinge ist, das verstehe ich, ich will 
da auch nicht drum herum reden – beiden Vorstössen als Motion, also auch als Postulat oder in 
welcher Form auch immer zu. Uns geht es einfach primär darum, hier auch im Sinn eines meiner 
Vorredner, endlich, endlich ein Schrittchen vorwärts zu kommen, und diese beiden Vorstösse 
scheinen uns dazu geeignet. Ich bitte Sie, Herr Klopfenstein, unserer sehr klaren, differenzierten 
sachlichen Haltung zu folgen (Heiterkeit). 
 
Patrick Freudiger, Langenthal (SVP). Zur Klarstellung: Ich bin Rechtsanwalt und nicht Notar, ich 
verteidige hier also keinen Besitzstand. Und ich kann Sie zudem beruhigen: Bei uns in der Fraktion 
haben sich die Notare nicht geäussert. Also auch diesbezüglich wird keine Besitzstandwahrung 
betrieben. Das Notariatsgesetz ist nicht 100 Jahre alt, vielmehr stammt es aus dem Jahr 2005 und 
die Notariatsverordnung aus dem Jahr 2006. Beide sind also nicht so wahnsinnig alt, und die SVP 
sieht grundsätzlich keinen Bedarf nach einer grundlegenden neuen Revision, nachdem man genau 
die Fragen, über die wir jetzt sprechen, immer und immer wieder mit gleichem Ergebnis diskutiert 
hat. Das gilt vorab bei der Frage nach der Minimalgebühr. Die Minimalgebühr, die ja jetzt so kritisiert 
wurde, hängt untrennbar mit der Ausgestaltung des bernischen Notariats als Landnotariat zusam-
men. Dies deshalb, weil es nicht nur in den urbanen Zentren Notariate gibt, sondern eben auch auf 
dem Land, wo die Notare die Klienten und die Örtlichkeiten kennen und damit eine bürgernähere 
Tätigkeit ermöglicht wird. Weiter erinnere ich daran, dass notarielle Urkunden öffentliche Urkunden 
mit verstärkter Glaubwürdigkeit sind. Wenn der Notar also pfuscht, gibt es endlose Rechtsstreite, 
die schlussendlich vielleicht nicht mehr so günstig ausfallen, wie gewisse Vorredner hier dargelegt 
haben. Ein höheres Vertrauen rechtfertigt eben auch eine entsprechende Gebührenansetzung. 
Auch wenn man hier jetzt gewisse Einzelfälle bemüht hat, bei denen man sich vielleicht fragen 
kann, ob die Gebühr im Verhältnis zum Geschäft steht, möchte ich doch daran erinnern, dass bei 
der ganz grossen Mehrheit der Geschäfte ein hoher Aufwand besteht, ohne dass eine erhöhte Ge-
bühr verlangt würde. Es handelt sich dabei um komplexe Geschäfte, bei denen steuerrechtliche, 
erbrechtliche und familienrechtliche Überlegungen sowie Überlegungen des bäuerlichen Boden-
rechts eine Rolle spielen. All diese Überlegungen muss man einbeziehen, damit die Urkunde sau-
ber ausfällt und nicht zu endlosen Rechtsstreitigkeiten führt.  
Bezeichnenderweise wurde von den Motionären und Postulanten nichts angeführt zur Frage, ob 
diese Urkunden dann in andern Kantonen greifen, als sie die Vergleiche gemacht haben. Aus eige-
ner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es in andern Kantonen, die ein anderes System aufwei-
sen, Urkunden gibt, die nicht greifen. Sie schaffen Raum für Rechtsunsicherheit, und das wollen wir 
nicht.  
Wir sprachen hier allein von der Tätigkeit als Urkundsperson. Das ist eine hoheitliche Tätigkeit und 
man kann diesbezüglich nicht einfach von Wettbewerb sprechen. Hier ist der Notar als Vertreter des 
Staates tätig. Dort, wo er privatwirtschaftlich tätig ist, besteht ein voller Wettbewerb. Dort ist der No-
tar tätig wie jede andere Person und es gibt überhaupt keinen Besitzstandschutz.  
Die SVP-Fraktion lehnt die Vorstösse als Ganze ab. Wir sehen keine Veranlassung, die Notariats-
AG eingehender zu prüfen. Dadurch würden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet würden, weil 
eben der Notar einen Doppelcharakter als Urkundsperson und als privatwirtschaftliche Person hat. 
Das kann man nicht einfach mischen, das würde Probleme geben.  
Beim elektronischen Geschäftsverkehr stellen technische Schranken das Hauptproblem dar. Beim 
Zeitaufwand muss man darauf hinweisen, dass er bei der Bemessung der Gebühren bereits heute 
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einen massgeblichen Wert hat. Wir sehen also auch hier keinen Bedarf nach weitergehender Prü-
fung.  
Die Regierung erwähnte ein paar Punkte, die aus ihrer Sicht für eine Revision sprechen. Es ist von 
der Entbindung der Geheimhaltungspflicht die Rede und vom Anspruch auf unentgeltliche Notari-
atsdienstleistungen. Lieber Christoph Neuhaus, ob wir diesbezüglich bundesverfassungsrechtlich 
verpflichtet sind, ist dann noch eine andere Frage. Auch ist von der Vermeidung von unvereinbaren 
Tätigkeiten die Rede. Diese drei Punkte haben wenig bis überhaupt nichts mit dem Prüfungsanlie-
gen der Motionäre, beziehungsweise der Postulanten zu tun. Die Bereiche, wo die Regierung einen 
Überprüfungsbedarf sieht, sind nicht diejenigen, welche die Motionen, beziehungsweise die Postu-
late anstreben. Wenn die Regierung der Meinung ist, dass in den ganz wenigen Bereichen, die sie 
erwähnt, ein Überprüfungsbedarf besteht, soll sie eine entsprechende Vorlage bringen, und wir 
werden sie vorurteilslos prüfen. Aber eine Überprüfung in der Richtung, in der die Vorstösse zielen, 
lehnen wir ab. Deshalb wird die SVP-Fraktion grossmehrheitlich sowohl eine Motion als auch ein 
Postulat ablehnen.  
 
Ruedi Löffel-Wenger, Münchenbuchsee (EVP). Ich spreche für die Fraktion und auch als Mitmo-
tionär. Die EVP unterstützt beide Vorstösse, ein Teil der EVP unterstützt zumindest ein Postulat, ich 
als Mitmotionär unterstützte sicher die Motion. Es hat sich in den vergangenen Jahren eben doch 
etwas verändert und ist dabei, sich zu verändern, und zwar auf Bundesebene: So haben sich die 
Arbeitsmethoden bei den meisten Leuten geändert. Wenn es tatsächlich noch ein paar Leute gibt, 
die mit Hermes-Schreibmaschinen arbeiten, à la bonheur. Aber insgesamt haben sich die Arbeits-
methoden und die technischen Hilfsmittel doch verändert, und es ist nichts als richtig, das im Ge-
setz umzusetzen, was sich verändert hat. Es geht darum, mehr Möglichkeiten zu geben und mehr 
Markt zu schaffen. Es ist interessant, es ist ähnlich wie gestern bei der Spitaldiskussion: Die Leute, 
die sonst jeweils hier im Saal immer über den Staat schimpfen, sich über die Regulierungswut är-
gern und so tun, als ob sie weniger Regulierung, Gesetz und Staat wollen, weil die Privaten ohnehin 
alles besser machen und der Markt ohnehin alles besser löst als eine Regulierung, sind die glei-
chen, die sich jetzt hier im Saal gegen eine Regulierungsbremse wehren. Sie wehren sich gegen 
einen Grundsatz, der ganz offensichtlich einen Berufsstand staatlich schützt und diesen Schutz auf-
rechterhalten will, und wehren den Markt, der vielleicht ein bisschen Einzug halten könnte, ab. Die 
lautesten Kritiker der staatlichen Regulierung und des Staates insgesamt, die ich hier im Rat in mei-
nen 13 Jahren als Grossrat erlebt habe, sind die Direktbetroffenen. Und das sind diejenigen, die auf 
einmal nichts von ihrer Haltung, die sie sonst vertreten, wissen wollen. Eigentlich gibt es Leute, die 
hier vorne am Mikrofon darum bitten sollten, dass die Regulierung aufgehoben wird, weil ja der 
Markt alles besser regelt.  
Aber es bewegt sich etwas, und zwar nicht nur bei den Aspekten, die ich vorhin erwähnt habe. Die 
Liste der Einreichenden der Vorstösse wird im Vergleich zu der Situation vor acht Jahren länger, als 
der erste Vorstoss zu diesem Thema eingereicht wurde. Es gibt auch mehr Notare, die sich nicht 
vor dem Wettbewerb fürchten, wie ich im Vorfeld gemerkt habe. Auch diese Liste wird länger.  
Das hat offenbar auch der Regierungsrat gemerkt. Deshalb werden zwei Postulate vorgeschlagen. 
Liest man allerdings die Antwort mit all ihren Begriffen und Floskeln, wird deutlich, dass man grund-
sätzlich bereit ist, die Sache zu «prüfen». Ich habe mir ein paar herausgeschrieben: So kommen 
«vertieft analysieren» und «eingehend prüfen» mehrmals vor. Es wird auf die Öffnung des zeitlichen 
Horizonts hingewiesen und darauf, was auf Bundessebene geschieht, sodass es vielleicht in den 
nächsten zehn Jahren einmal passieren wird. Grundsätzlich ist man bereit, die Sache zu prüfen und 
man muss «alles eingehend analysieren». In der Antwort lassen sich viele solche Begriffe finden. 
Also, so ganz ernst scheint es dem Regierungsrat nicht zu sein. Deshalb bitte ich Sie im Namen der 
EVP-Fraktion und auch als Mitmotionär, mitzuhelfen, der Regierung hier Beine zu machen und die 
Vorstösse zumindest als Postulat zu überweisen. Man kann es ja dann im Protokoll nachlesen, dass 
es dem Grossen Rat wirklich ernst ist, und dass er erwartet, dass dieses «eingehende Analysieren» 
und das «grundsätzlich Prüfen» und all diese Geschichten in einem vernünftigen Zeitrahmen pas-
sieren sollten. Dies damit wir dann irgendwann einmal einen konkreten Vorschlag bekommen, wie 
das Gesetz angepasst werden könnte. So könnten dann die in der detaillierten Motion von Kollege 
Brönnimann aufgeführten Punkte, aber auch der Punkt mit den Minimaltarifen endlich einmal kon-
kret angepackt werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Präsident. Wir kommen zu den Einzelvoten.  
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Christian Bachmann, Nidau (SP). Ich äussere mich nur zur Motion Bhend. Sie ist ja ein Teil der 
Motion Brönnimann, und zwar ein sehr wichtiger; vor allem für all diejenigen, die Immobilien erwer-
ben möchten. Dieser Heimatschutz der Mindesttarife führt zu höheren Preisen beim Kauf von Im-
mobilien, und zwar zu einer ungerechtfertigten Verteuerung. Denn dieser Tarif hängt nicht mit der 
erbrachten Leistung zusammen, sondern mit der Höhe des Immobilienpreises. Wenn die Preise 
steigen, verdient ein Notar mehr. Das ist also nicht gerechtfertigt. Angebracht wäre ein Preis nach 
Aufwand. Wenn halt ein Notar mit der Hermes-Schreibmaschine mit dem Zweifingersystem schreibt 
und damit einen höheren Aufwand hat – na gut, dann steht der Person, die ein Haus kaufen will, 
auch zu, einen andern Notar zu wählen. Denn das würde sich ja ziemlich rasch herumsprechen.  
Die Motion Bhend will die Aufhebung der Mindestgebühr. Die Regierung sagt in der Antwort, bei der 
Aufhebung dieser Minimalgebühr würde vor allem die Klientschaft mit einer grossen Marktmacht 
profitieren. Das ist eine Behauptung. Wenn der Markt mehr spielt, kann durchaus auch der durch-
schnittliche Klient profitieren. Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu dieser Motion, und zwar zu 
einer Motion. Ein Postulat, oder, wie Hubert Klopfenstein gesagt hat, ein «Postulätli», hat zu wenig 
Wirkung. Ich bitte Sie, diese Motion anzunehmen. Ich hoffe, sie werde nicht in ein Postulat gewan-
delt.  
 
Annette Toggwiler-Bumann, Ostermundigen (glp). Als Mitarbeiterin des gelben Riesens fühle ich 
mich immer persönlich angesprochen, wenn der SVP-Übervater bei den bundesnahen Betrieben 
von geschützten Werkstätten spricht. Sollten diese Motionen also abgelehnt werden, wäre ich doch 
froh, wenn dafür gesorgt würde, dass künftig bei den geschützten Werkstätten neben den bundes-
nahen Betrieben auch noch die Berner Notare erwähnt würden. Danke für Ihre Unterstützung (Hei-
terkeit). 
 
Christoph Berger, Aeschi (SVP). Nach all den Voten müsste man davon ausgehen, dass jeder 
Notar innert kürzester Zeit zum Millionär wird. Es war von Wucher und übersetzten Preisen die Re-
de. Ich möchte noch eine andere Sichtweise einbringen, und zwar diejenige eines Landnotars. Hier 
ein Beispiel: Im Frutigtal haben wir sehr viele landwirtschaftliche Liegenschaften, die meist innerhalb 
der Familie weitergegeben werden, meist zum landwirtschaftlichen Ertragswert und nicht zum Ver-
kehrswert. Der landwirtschaftliche Ertragswert im Frutigtal ist im kantonalen Vergleich sehr tief. Ich 
hatte erst kürzlich so einen Abtretungsvertrag im Umfang von knapp 40 Seiten auf dem Tisch. Da 
gab es viele Kleinstgrundstücke, hier ein Kuhrecht und dort noch irgendetwas. Betragsmässig war 
es nicht hoch, es war also für den Notar kein Supergeschäft. Es gibt halt zwischendurch eine Quer-
subventionierung. Oder ein anderes Beispiel sind die Erbschaften im ländlichen Gebiet. Erbschaf-
ten, bei denen es nicht um grosse Summen geht, aber Erbschaften mit vielen Erben und wo der 
Aufwand gross ist. Ich möchte hier eine Lanze für die Landnotare brechen. Der Landnotar ist fast so 
etwas wie ein Hausarzt: Man hat Vertrauen zu ihm. Es ist sehr wichtig, dass man im Land draussen 
noch solche Notare hat, welche die Verhältnisse und die Bezugspersonen kennen. Und es stimmt 
nicht, dass sich die Landnotare in kurzer Zeit eine goldene Nase verdienen und in kurzer Zeit Millio-
näre werden. Würden sie als Grundbuchverwalter arbeiten oder sonst beim Staat eine Stelle antre-
ten, verdienten sie gleichviel, wenn nicht sogar mehr.  
 
Nathan Güntensperger, Biel/Bienne (glp). Eigentlich wollte ich nichts zu diesem Geschäft sagen, 
aber ein paar Voten haben mich schon ein bisschen erstaunt. Angefangen bei der linken Seite, bei 
der es auf einmal viel mehr Leute gibt, die für den privatwirtschaftlichen Konkurrenzkampf eintreten. 
Und dann auf der rechten Seite die Leute, die das um jeden Preis verhindern wollen. Kollege 
Schwarz sprach von den Grundtarifen, die eingehalten werden müssen. Ich habe ein Restaurant. 
Angenommen, Sie müssten für einen Kaffee 8.70 Franken und für ein «Schnipo» 89.50 Franken 
bezahlen, was würden Sie sagen? Sie würden sagen, das sei Wucher, das sei viel zu teuer. Wenn 
jetzt aber dieser Preis staatlich festgeschrieben wäre, könnte ich keinen Kaffee unter dem Preis von 
8.70 Franken anbieten und auch kein «Schnipo» unter 89.50 Franken. Was würden Sie sagen? Ich 
gehe in einen andern Kanton etwas trinken? Das können Sie aber nicht, denn dort dürfen sie ihnen 
nichts geben. Ist das die Marktwirtschaft, die von rechter Seite so stark verteidigt wird? Entschuldi-
gung, da muss ich schon ein bisschen lachen.  
 
Markus Wenger, Spiez (EVP). Die Diskussion hat doch eine ganz spezielle Form angenommen. 
Ich habe vorwiegend mit Landnotaren zu tun. Wenn der Landnotar seine Arbeit nach Aufwand ver-
rechnet, hat er ja nicht weniger als heute, sondern gleichviel, wenn das korrekt abläuft. Es ist aber 



 

Novembersession 2015 2015.RRGR.343 11 

CONVERT_f4fc8e18ce9344048b55ab092ec19c47 17.12.2015 

tatsächlich so, dass sich bei jedem zweiten Geschäft, das ich mit einem Landnotar abwickle, der 
Notar am Schluss entschuldigt, weil er mir so eine hohe Rechnung machen muss, da der Mindestta-
rif einfach so ist und er mir die Stunde Arbeit nicht tiefer verrechnen darf. Ich bitte Sie wirklich, hier 
die KMU etwas zu berücksichtigen, die immer wieder mit solchen Verschreibungen und Schuldbrie-
fen zu tun haben und dort einen übersetzten Preis bezahlen müssen, um diese Arbeit machen zu 
lassen. Bei den grossen Geschäften habe ich kein Problem. Ich will niemandem, wirklich nieman-
dem Geld wegnehmen, aber wenn ich für die Leistung von einer halben Stunde 2000 Franken hin-
blättern muss, weil das vom Betrag her so sein muss, habe ich ein Problem. Ich bitte wirklich all 
diejenigen, die für eine liberale Marktwirtschaft eintreten, hier eine liberale Marktwirtschaft einzufüh-
ren und endlich mit dem alten Zopf dieser Tarife aufzuhören.  
 
Präsident. Beide Motionäre möchten nach dem Regierungsrat sprechen.  
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Ich habe die Ausführungen der 
verschiedensten Expertinnen und Experten gehört. Inhaltlich bin ich nicht mit allen einverstanden, 
auch wenn wir viel Neues und viel Gutes gehört haben – das Gute war nicht immer neu und das 
Neue nicht immer gut. Ich muss aber präzisieren, warum der Regierungsrat eine Annahme als Pos-
tulat verlangt. Denn das ist das Entscheidende hier, auch wenn die Vorstösse «nur» als Postulat 
oder als «Postulätchen» überwiesen werden sollten. Der Vorstoss soll nicht als Postulat überwiesen 
werden, damit man ihn schubladisieren kann, sondern wegen den Rahmenbedingungen. In einem 
ersten Schritt müsste man einen Strategiebericht an den Grossen Rat mit Vorschlägen für eine Ge-
setzesrevision erarbeiten. Es ist klar: Eine allfällige Liberalisierung der Notariatsgebühren muss mit 
einer Liberalisierung der Notariatsvorschriften im Gleichschritt gehen. Das Notariat ist kein freier 
Beruf. Es wird immer wieder mit dem Amtsnotariat verglichen, aber da muss ich immer den Kopf 
schütteln, wenn man das alles in den gleichen Topf wirft: Ich wuchs in der Nähe des Kantons Solo-
thurn auf und kann das vergleichen. Es handelt sich dabei um einen administrierten Markt, ein Wort, 
das bisher noch niemand in den Mund genommen hat. 
Interessant wird die Diskussion rund um die Abschaffung des Mindesttarifs sein. Handelt es sich 
dabei, Herr Grossrat Köpfli, um einen Schutz der kleinen Konsumenten oder nicht? Das ist die 
grosse Frage. Ich erinnere mich an den liberalisierten Stromtarif, als mir versprochen wurde, dass 
mein Strom günstiger wird. Mein Strom wurde nicht günstiger, weil ich Strom spare. Vielmehr ist es 
so, dass diejenigen, die mehr brauchen, belohnt werden, und um die Arbeit aufzunehmen braucht 
es Grundlagen.  
In diesem Sinn ist der Ansatz der Motion Thomas Brönnimann mit Abstand deutlich sachlicher als 
derjenige der Motion Bhend. Ziel des Strategieberichts ist es also, herauszufinden, was genau un-
ternommen werden muss, wie vorzugehen ist und was mehrheitsfähig ist. Deshalb eine Annahme 
als Postulat und nicht als Motion. Wenn Sie eine Motion durchwinken, sind wir verpflichtet, innerhalb 
von zwei Jahren eine Gesetzesrevision vorzulegen – innerhalb von zwei Jahren. Dann schrauben 
wir an den Tarifen herum, aber gleichzeitig stehen noch weitere wichtige Weichenstellungen von 
Seiten des Bundesparlamentes und des Bundesgerichtes an. Und wir möchten von dieser Seite 
gewisse Dinge prüfen und nicht immer wieder die Gesetzestexte hervor nehmen und Änderungen 
machen. Ich erinnere Sie wieder an das Versprechen von vergangener Woche, es sollten nicht 
permanent Revisionen vorgenommen werden, sondern nur, wenn es sich um ein Gesamtpaket 
handelt.  
Es wurde gesagt, die Berner Regelung sei ein Verstoss gegen das Binnenmarktgesetz. Diese Aus-
sage muss ich zurechtrücken. Das Bundesgericht wäre froh, das zu hören, denn dort ist seit rund 
einem Jahr ein Fall hängig, der für die Zukunft des Notariats wichtig ist und gerade diesen Punkt 
klärt. Es geht um die Frage, ob das freiberufliche Notariat im hauptberuflichen Bereich weiterhin 
eine öffentlich-rechtliche Funktion hat, oder ob es sich um einen normalen privatrechtlichen Beruf 
handelt. Erst nach Klärung dieser Frage kann man sagen, ob es gegen das Binnenmarktgesetz 
verstösst oder nicht. Das können wir hier im Saal nicht beurteilen.  
Es liegt auf der Hand: Es wäre praktischer, wenn grundlegende Weichenstellungen, die jetzt anste-
hen, vor einer Gesetzesrevision erfolgten, denn je nach Bundesgerichtsentscheid werden die Nota-
riate grundlegend neu ausgerichtet werden müssen. Das Bundesparlament wird seine Arbeit ja wie-
der aufnehmen, und es sind dort wichtige Fragen in der Pipeline. Insbesondere stellt sich die Frage 
nach der nationalen oder internationalen Freizügigkeit der Urkundspersonen und auch der Urkun-
den, also nicht nur der Personen, sondern auch der Urkunden selber. Auch diese Weichenstellung 
wollen wir abwarten, bevor wir eine Gesetzesrevision anpacken. Mit der Überweisung des Vorstos-
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ses als Motion besteht die Gefahr, dass wir eine grosse Arbeit an die Hand nehmen, die Gesetzge-
bungsarbeit auslösen und etwas erarbeiten, bei dem wir dann sogleich wieder von Vorne anfangen 
müssen.  
Ich fasse zusammen: Der Regierungsrat hat in seiner Antwort ausführlich aufgezeigt, dass er Hand-
lungsfelder sieht, die eine Gesetzesrevision als sinnvoll erscheinen lassen. Aber die Entwicklung in 
diesem Bereich hängt doch ganz deutlich von Entscheiden auf Ebene des Bundes, also Parlament 
und Bundesgericht, ab. Der Regierungsrat will erst gestützt auf die bundesrechtlichen Vorgaben die 
Zukunft des bernischen Notariats gesamthaft analysieren und entsprechend gestalten. Eine isolierte 
Diskussion lediglich über die Notariatsgebühren ist abzulehnen. Mit der Überweisung als Postulat 
geben Sie dem Regierungsrat den Auftrag, tätig zu werden. Sie geben uns aber auch die nötige 
Flexibilität, damit wir das Ganze nicht übers Knie brechen, sondern damit wir es in die Entwicklun-
gen auf Bundesebene einpacken und diese berücksichtigen können. Sagen Sie deshalb bitte ja zu 
einem Postulat und lehnen Sie bitte die Motionen ab.  
 
(Grossrat Köpfli will noch einmal ans Mikrofon treten, wird aber von Herrn Neuhaus gebeten, die 
Angelegenheit mit ihm bilateral zu klären.) 
 
Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Ich sage noch rasch, was Herr Grossrat Köpfli Herrn 
Neuhaus sagen wollte, damit es alle hören und damit sich nicht alle wundern, warum die Preise 
noch nicht gesunken sind: Für Privatkunden wurde der Strommarkt nämlich noch nicht liberalisiert. 
Dies einmal als Erstes. Jetzt geht es weiter: Wir hatten es heute ein bisschen mit den Physikern. 
Jetzt könnte ich sagen, heureka, ein Postulat ist mehrheitsfähig, ich bin auf dem guten Weg. Gut, 
wir befinden uns hier nicht im Bereich von Quantensprüngen, sondern innerhalb des bernischen 
Trägheitsmoments, und scheinbar gelten im Kanton Bern andere Gravitationsgesetze als in den 
meisten anderen Kantonen der Schweiz. Ich habe schon viel geträumt, aber ich habe noch nie ge-
träumt, dass ich Grossrat Klopfenstein von diesem Anliegen überzeugen kann. Grossrat 
Klopfenstein, der Verweis auf das ZGB ist schön, das ist wirklich ein Wurf, der 70 Jahre lang an-
dauerte. Das bernische Notariatsgesetz hat aber doch etwas mehr mit einem Gebührenreglement 
zu tun als mit einem solchen Wurf. Dieser Vergleich steht also ein bisschen schief und ist sicher 
auch kein gutes Beispiel für eine gute Privatinitiative, sondern eher für private Jagdreviere, die 
staatlich geschützt sind mit einer staatlichen Lizenz für das Gebühreninkasso. 
Zu Grossrätin Kohli: Falls es noch Notare geben sollte, die mit einer Hermes Baby überleben kön-
nen, werden nicht die durch die geltenden Regelungen bestraft, die effizienter arbeiten, sondern 
diejenigen, die mit einer Hermes Baby arbeiten. Hätten wir ein bisschen mehr Markt, würden sie 
sofort weggeputzt und das wäre wohl im volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse. Persönlich habe 
ich ein bisschen vermisst, dass sich unsere Grossräte, die Notare sind, nicht geäussert haben. Im-
merhin ist einer noch da, die andern haben wohl das Weite gesucht oder haben hinter den Kulissen 
so gut gewirkt, dass sie sich ihrer Sache sicher sind. Vielleicht gehören sie auch zu diesen Gross-
notariaten, die bei einer Annahme des Vorstosses profitieren. Jedenfalls habe ich sie vermisst. Die 
Lehrer kommen immerhin noch ans Mikrofon, wenn sie ihre Interesse vertreten (Heiterkeit).  
So, was mache ich jetzt? Ich bleibe sicher dran, denn wir haben es ja vorhin von Regierungsrat 
Neuhaus gehört: So schnell passiert da nichts, «nume nid gschprängt». Ich kündige es bereits an: 
Ich suche Mitstreiter. Ich mache wieder einen Vorstoss im Einzelnen gegen dieses unsägliche 
Steuerinventar. Dort gibt es unhaltbare Zustände. Diesbezüglich befinden wir uns nicht nur im letz-
ten Jahrhundert, sondern noch fast im Mittelalter. Für mich ist das notariell beglaubigtes, staatlich 
geschütztes Raubrittertum. Wenn Sie jetzt denken: «Was erzählt er jetzt da wieder?», dann warten 
Sie ab, bis Sie selber einmal ein Steuerinventar machen und «abdrücken» müssen.  
Jetzt warten Sie natürlich alle gespannt und fragen sich, was der da vorne jetzt macht. Es ist mir 
noch selten so gegangen wie jetzt, wo die einen sagen, ich müsse an einer Motion festhalten und 
die andern sagen, ich solle in ein Postulat wandeln, damit es endlich ein winziges Schrittchen vor-
wärts geht. – Tja, also: Ich wandle Ziffer 1 in ein Postulat. Bei Ziffer 2 halte ich an einer Motion fest. 
Ich verlange ziffernweise Abstimmung, sodass ich sehen kann, wer für was ist.  
 
Patrick Bhend, Steffisburg (SP). Lieber Hubert, ich lade dich gerne bei der nächsten Session 
einmal zu einem Kaffee ein und hoffe, dass du mich dann ein bisschen besser kennst, als das jetzt 
hier so rübergekommen ist. Notar Brand hat vorhin gesagt, dass er sich dann trotzdem noch einen 
Computer kaufe. Ja, das finde ich nicht so schlecht (Heiterkeit). Seien wir ehrlich, ich habe kein grif-
figes Argument gegen mein Anliegen gehört. Es wurde immer wieder gesagt, die Frage sei vor Kur-
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zem behandelt worden – «vor Kurzem» ist bald einmal zehn Jahre her. Ich denke aber nicht daran, 
meine Motion in ein Postulat zu wandeln. Denn der sogenannte links-grüne Regierungsrat – das 
haben Sie richtig gehört – hat fast zehn Jahre Zeit gehabt, diesen Missstand zu beheben, denn die 
Tarife liegen in seiner Kompetenz. Und warum soll ich ihm jetzt glauben, dass er mit einem unver-
bindlichen «Postulätli» wirklich seine Finger für dieses Thema rühren will? Mein Votum habe ich 
übrigens fast unverändert aus den Tagblättern der Jahre 2007 und 2011 zusammengestellt. Sie 
können das dort nachlesen. Das Thema ist heute nämlich nicht weniger aktuell als damals. Im Ge-
genteil: Der Regierungsrat gibt unterdessen unumwunden zu, dass die Tarife aufgrund der Immobi-
lienpreissteigerungen durchschnittlich um 9 Prozent gestiegen sind.  
Jetzt lassen Sie doch bitte alle Voten, die Sie gehört haben, nochmals Revue passieren und nützen 
Sie doch bitte eine Fähigkeit, die ich Ihnen allen hier im Saal attestiere; nämlich die Fähigkeit, Ar-
gumente gegeneinander abzuwägen. Seien Sie jetzt ganz ehrlich in der Beurteilung und fragen Sie 
sich, wer in dieser Debatte die stichhaltigeren Argumente vorgebracht hat. Und dann drücken Sie 
bitte ganz autonom auf den Knopf und denken Sie dabei an all ihre Wählerinnen und Wähler. Und 
schauen Sie einmal ausnahmsweise ganz egoistisch auf Ihr eigenes Portemonnaie und nicht auf 
die Fraktionsspitze oder auf die Abstimmungstafel. (Heiterkeit).  
 
Präsident. Wir bereinigen zunächst den Vorstoss 138-2015 von Herrn Brönnimann. In Ziffer 1 
Stimmen wir über ein Postulat ab. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme als Postulat 

Ja 97 

Nein 34 

Enthalten   2 

 
Präsident. Ziffer 2 wurde nicht in ein Postulat gewandelt. Wir stimmen buchstabenweise über Ziffer 
2 als Motion ab.  
 
Abstimmung (Ziff. 2a) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 70 

Nein 57 

Enthalten   4 

 
Abstimmung (Ziff. 2b) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 72 

Nein 56 

Enthalten   2 

 
Abstimmung (Ziff. 2c) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 70 

Nein 60 

Enthalten   5 
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Abstimmung (Ziff. 2d) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 82 

Nein 51 

Enthalten   2 

 

Abstimmung (Ziff. 2e) 
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 70 

Nein 57 

Enthalten   4 

75 56 3 
 
Präsident. Jetzt kommen wir zum Vorstoss 113-2015 von Herrn Bhend. Der Vorstoss wird als Moti-
on aufrechterhalten.  
 
Abstimmung  
 
Der Grosse Rat Beschliesst: 
Annahme 

Ja 67 

Nein 62 

Enthalten   3 

 
(Applaus) 
 
Präsident. Ruhe Bitte. Sie haben diese Motion überwiesen. Beim Vorstoss Brönnimann wurde Zif-
fer 1 als Postulat überwiesen und Ziffer 2 mit all ihren Buchstaben als Motion. Damit sind wir am 
Ende der Geschäfte der JGK und damit auch am Ende der Session angelangt. Ich bedanke mich 
beim Regierungsrat und seinen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit. Ich bedanke mich beim ge-
samten Rat herzlich für die Zusammenarbeit während den vergangenen 10 Tagen, wünsche Ihnen 
eine gute Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. Ich freue mich, im nächs-
ten Jahr mit Ihnen weiterzuarbeiten. Auf Wiedersehen. (Applaus).  
 
Schluss der Sitzung und der Session um 15.00 Uhr. 
 
 
Die Redaktorinnen: 
Dorothea Richner (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
  

  

  

  

 


